Protokoll zum Thementisch „Bildung“ (Artikel 24) 
im Rahmen des Nationaler Informationstages „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Chance – Verpflichtung – Alibi.“

30. November 2009 im Parlament

Was brauchen Kinder, Jugendliche und erwachsene Personen mit Behinderungen in einem inklusiven Bildungssystem?

· Lebenslanger Rechtsanspruch auf inklusive Bildung (von der Kinderkrippe/ Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung)  inklusive Bildung muss so früh wie möglich beginnen und ist ein nie endender Prozess 

· Sonderschulen dürfen nicht in Sonderpädagogische Zentren umgewandelt werden; bestehende Sonderpädagogische Zentren müssen unabhängig werden, um ihre Aufgaben und Funktionen zu erfüllen (Beratung, Kompetenzzentrum für Inklusion, Ressourcen Know-How ...) 

· persönliche Assistenz, Schulassistenz u.a. für Kinder, Jugendliche und erwachsene Personen mit Behinderungen – unabhängig von Art und Schweregrad der Behinderung – gesetzlich verankern

· Qualifizierte Ausbildung des Personals für ein inklusives Bildungssystem (Theorie und Praxis in Bezug auf Behinderung, Inklusion, Barrierefreiheit ...)

 Grundrecht „hoch qualifiziertes Personal zu haben“ 

· Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen und entsprechenden Rahmenbedingungen (umfassende Barrierefreiheit inkl. Gebärdensprache, Braille ...) müssen automatisch und selbstverständlich gewährleistet werden LehrerInnenausbildung (Bewusstseinsarbeit)

Forderungen an die Politik:

· Sofortiger und transparenter Umbau des derzeitigen Bildungssystems gemäß der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu einem inklusiven Bildungssystem.

· Aufhebung der Ressourcenvergabe durch die Etikettierung an einzelne Personen (z.B. Schüler/innen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf). Stattdessen zweckgebundene Ressourcenvergabe für das inklusive Bildungssystem (z.B. System Schule erhält Ressourcen und setzt diese je nach Bedarf ein). 

· Aus- und Fortbildung aller im Bildungsbereich tätigen Personen unter dem Grundprinzip Inklusion

· Einführung Pflichtfachausbildung (Verlängerung der Ausbildung) unter Berücksichtigung der Gebärdensprache, Lormen, Braille, leichte Sprache ... 

· Abschaffung von Sonderschulen (Sonderschulen sind mit UN-Konvention nicht vereinbar) 

· Konvention muss 1:1 in das österreichische Rechtswesen übernommen werden

· Politischer Wille zur Veränderung 

· Verpflichtende Verwendung der Österreichischen Gebärdensprache als erste Unterrichtssprache in Gehörlosenschulen; Umwandlung der Sonderpädagogischen Zentren in Kompetenzentren der Österreichische Gebärdensprache, um Ressourcen und Know-How für inklusive Schulen flächendeckend anbieten zu können

· Rechtsanspruch für gehörlose Schulkinder auf Österreichische Gebärdensprache in einer inklusiven Schule (z.B. mittels gebärdensprach-kompetente Lehrkräfte, Gebärdensprachdolmetsch,...)
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